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Brixen, den 19.03.2025

Betreff: Pflichtversicherung für Unternehmen gegen Naturereignisse
innerhalb 31.03.2025

Sehr geehrte Kunden,

sämtliche Unternehmen, welchen ihren Sitz oder eine Betriebsstätte in Italien haben
und im Handelsregister eingetragen sind, müssen innerhalb 31.03.2025 eine
Versicherung gegen Unwetterschäden und Naturkatastrophen abschließen.
Von der Versicherungspflicht ausgenommen sind lediglich Privatpersonen
(Nichtunternehmer), landwirtschaftliche Betriebe und Freiberufler.

Von der Versicherungspflicht sind die materiellen Anlagegüter der Unternehmen
betroffen, und zwar Grundstücke, Gebäude, Anlagen, Maschinen sowie die Geschäfts-
und Betriebsausstattung (gemäß Art. 2424 Abs. 1 ZGB, Aktiva Pos. B-II Nr. 1), 2) und
3).

ACHTUNG: Jene Subjekte, welche der obgenannten Versicherungspflicht nicht
nachkommen, könnten im Zuge der Gewährung von Beiträgen, Subventionen und/oder
Unterstützungen jeglicher Natur ausgeschlossen oder benachteiligt werden.

EMPFEHLUNG: Bitte setzen Sie sich direkt mit ihrer Versicherungsgesellschaft oder
ihrem Versicherungsberater in Kontakt um eine entsprechende Polizze fristgerecht
innerhalb 31.03.2025 abschließen zu können.
Aufgrund der kurzen Fristen gibt es entsprechende Bestrebungen die Frist um einige
Monate zu verschieben.

Mit freundlichen Grüßen
Psaier Geier Partner

An unsere geschätzten Kunden


